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Drs.-Nr.: 613775
Thema: Zuwendungsvertrag zur Finanzierung der Biedenkopf-Tage-
bücher mit Staatsgeldern

Sehr geehrter Herr Präsident,

namens und im Auftrag der Sächsischen Staatsregierung beantworte ich die
Kleine Anfrage wie folgt:

Frage l: Wie viele Seiten - ohne Anlagen - umfasste der Zuwen-
dungsvertrag zwischen dem Freistaat Sachsen und der Kon-
rad-Adenauer-Stiftung e. V. zur Förderung der Aufbereitung
und Publikation der persönlichen Aufzeichnungen des Herrn
Prof. Dr. Kurt Hans Biedenkopf?

Der Zuwendungsvertrag umfasst ohne Anlagen fünf Seiten

Frage 2: Welche Regelungen wurden in dem unter ZiÍler I genannten
Zuwendungsvertrag im Einzelnen getroffen (bitte den Inhalt
sämtl icher Regelungen jeweils konkret mitteilen)?

Folgende Regelungen wurden in dem Zuwendungsvertrag getroffen:

1) Gegenstand und Ziele des Vertrages

Gegenstand des Vertrages war die Förderung der wissenschaftlichen
und historischen Aufarbeitung der Tagebücher der Jahre 1990 bis
1994 von Herrn Prof. Dr. Biedenkopf durch die Konrad-Adenauer-
Stiftung e. V. Dazu sollte unter Mitwirkung von Herrn Prof.Dr. Bie-
denkopf ein druckfertiges Manuskript für zwei Bände mit einem Um-
fang von bis zu jeweils 500 Seiten erarbeitet und im Siedler-Verlag
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mit dem Ziel veröffentlicht werden, sie einem breiten Leserkreis und zukünftigen
Historikergenerationen zur Verfügung zu stellen.

2) Pflichten des Zuwendungsempfängers

lm Rahmen der Projektleitung übernahm die Konrad-Adenauer-Stiftung e. V.
o die Gewährleistung, dass vom Urheber das ausschließliche Nutzungsrecht

für die Bearbeitung und Publikation der Tagebücher in Buchform einge-
räumt wurde,

¡ die Venrualtung der arueckgebundenen Mittel (Sach- und Personalkosten)
für die Durchführung des Projekts,

. den Abschluss der Verträge mit den wissenschaftlichen Mitarbeitern,
o die Bereitstellung von Arbeitsräumen und wissenschaftlichen Hilfsmitteln,
. den Enryerb der technischen Ausstattung,
. Beauftragung des Siedler-Verlags mit dem Druck der beiden Bände.

Zudem verpflichtete sich die Konrad-Adenauer-Stiftung e. V., der Sächsischen
Staatskanzlei je Band arvei Belegexemplare sowie eine elektronische Datei mit
dem Manuskript zur Verfügung zu stellen.

3) Einnahmen aus Venruertung, Nutzungsrechte

Die Konrad-Adenauer-Stiftung e. V. führt die ihr aus dem Vertrag mit dem Sied-
ler-Verlag zustehenden Einnahmen aus der Venruertung in Höhe von
10 v. H. der Verkaufserlöse vollständig an die Sächsische Staatskanzlei ab.
Die Einnahmen werden jeweils kalenderjährlich bis zum 31. März des Folge-
jahres, erstmalig zum 31. Mär22016 abgerechnet.

Zudem räumt die Konrad-Adenauer-Stiftung e. V. der Sächsischen Staatskanz-
lei an den beiden Tagebüchern ein einfaches Nutzungsrecht ein, das auch die
auszugsweise Veröffentlichung in Broschüren und im lnternet umfasst.

4) Art, Umfang und Höhe der Landeszuwendungen

Die Zuwendung zur Projektlörderung wurde als Festbetragsfinanzierung in
Form eines nicht rückzahlbaren Zuschusses in Höhe von 307.900 EUR ge-
währt.

5) Fälligkeit der Zuwendungen

Die Zuwendung für das Jahr 2013 in Höhe von 40.600,00 EUR wurde mit Ver-
tragsschluss, die weiteren Jahresscheiben für das Jahr 2014 in Höhe von
125.200,00 EUR und für das Jahr 2Q15 in Höhe von 142100,00 EUR wurden
in vier gleichen Raten jeweils zum 1. eines Quartals fällig.

6) Die Nebenbestimmungen enthielten folgende Hinweise und Auflagen:

¡ Hinweis auf die für die Bewilligung geltende Venrualtungsvorschrift für Zu-
wendungen, Venualtung von Mitteln oder Vermögensgegenständen zu

S 44 SäHO und die Allgemeinen Nebenbestimmungen für Zuwendungen
zur Projektförderung,

. Form und Fristen für den Ven¡vendungsnachweis,
¡ Einräumung eines jedezeitigen Prüfrechts für die Sächsische Staatskanz-

lei und den Sächsischen Rechnungshof,
o Verbot der Weitergabe der Zuwendung,
. Verpflichtung die Beantragung weiterer Zuwendungen bei anderen öf-

fentlichen Stellen oder Anderungen der für den Zuwendungsvertrag
maßgeblichen Umstände anzuzeigen.
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7) Vertragsverletzung, Kündigung

Bei Vorliegen eines wichtigen Grundes sah der Vertrag die Möglichkeit einer
sofortigen Kündigung vor.

8) Erstattung der Zuwendungen

lm Fall einer zweckwidrigen Verwendung der Zuwendung oder einer Kündi-
gung des Zuwendungsvertrags war die Konrad-Adenauer-Stiftung e. V. zur
anteiligen Erstattung der Zuwendung verpflichtet. Der zu erstattende Betrag
war zu verzinsen.

9) Vertraulichkeit

Die Konrad-Adenauer-Stiftung e. V. war verpflichtet, alle von ihr beteiligten
Personen auf den Datenschutz zu verpflichten sowie ohne Zustimmung der
Sächsischen Staatskanzlei keine Auskunft über erbrachte Arbeitsergebnisse
zu erteilen.

10) Die Schlussvorschriften enthielten den üblichen Hinweis, dass mündliche
Nebenabreden nicht getroffen wurden und Änderungen des Vertrages der
Schriftform bedürfen. Außerdem enthielt der Vertrag eine sog. salvatorische
Klausel. Der Vertrag trat mit Wirkung vom 28. August 2013 in Kraft.

Frage 3: Welche Anlagen welchen Inhalts waren dem unter Zitler I genannten
Zuwendungsvertrag beigefügt und wie viele Seiten umfassten diese
Anlagen jeweils (bitte den lnhalt der Anlagen jeweils konkret mittei-
len)?

Dem Vertrag waren folgende Anlagen beigefügt:

. Projektkonzept der Konrad-Adenauer-Stiftung e. V (8 Seiten), das sich in we-
sentlichen Teilen in den Regelungen des Zuwendungsvertrags wiederfindet,

. Kosten- und Finanzierungsplan (1 Seite)
o VwV zu $ 44 Venualtungsvorschrift für Zuwendungen, Venrualtung von Mitteln

oder Vermögensgegenständen zu $ 44 SäHO (16 Seiten)
. Allgemeine Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Projektförderung (10

Seiten)
o Muster Venruendungsnachweis (6 Seiten).

Mit freundlichen Grüßen

(

Dr. Fritz Jaeckel
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